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Geschieden, wiederverheiratet – krankenversichert? 
 
Wie es nach einer Scheidung mit der Krankenversicherung weitergeht und worauf 
Patchworkfamilien achten müssen 
 
München, 02.04.2015. Wenn eine Ehe zu Ende geht, steht man vor vielen Fragen: Was 
kann ich tun, damit die Kinder mit der Trennung ihrer Eltern möglichst gut 
zurechtkommen? Wie wird der gemeinsame Besitz aufgeteilt? Was viele darüber 
vergessen: Die Scheidung hat auch Auswirkungen auf den Krankenversicherungsschutz. 
Welche das sind und wie man ihnen begegnet, erklärt die Siemens-Betriebskrankenkasse 
SBK. 
 
Ex-Ehepartner – das gilt es zu beachten  
Arbeitnehmer sind auch nach ihrer Scheidung weiterhin Pflichtmitglied der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Für sie ändert sich also nichts.  
Anders sieht es hingegen bei denjenigen aus, die nicht berufstätig sind und über ihren 
Ehepartner familienversichert waren. „An dem Tag, an dem eine Scheidung rechtsgültig wird, 
endet die Stellung als Ehegatte und somit auch der Versicherungsschutz, den man bis dahin 
über die Familienversicherung hatte“, erklärt Julia Burghardt, Expertin für Versicherung und 
Beiträge bei der SBK. „Ein Ex-Partner, der nicht aufgrund einer bestehenden Beschäftigung 
krankenversichert ist, hat nach der rechtsgültigen Scheidung drei Monate Zeit, um sich freiwillig 
zu versichern, wenn er oder sie weiterhin keinen Beruf ausübt“, so die SBK-Expertin. „Es ist 
wichtig, die Dreimonatsfrist einzuhalten. Zwar bleibt der Versicherungsschutz immer bestehen, 
aber die Beiträge müssen nachbezahlt werden.“ In diesem Fall beträgt der Mindestbeitrag 
inklusive Versicherungsschutz für die Kinder maximal 165,38 Euro und muss selber bezahlt 
werden. Bei Empfängern von Arbeitslosengeld I und II übernimmt das die Bundesagentur für 
Arbeit. 
 
Kinder – Versicherungsschutz für die Kleinen 
War die Familie vor der Trennung gesetzlich krankenversichert, bleiben die Kinder auch danach 
über den berufstätigen Elternteil familienversichert. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
sie in eine neue Versicherung „umziehen“: Schließt beispielsweise die Mutter nach der 
Scheidung eine neue Versicherung ab, können die Kinder in diese mit wechseln. 
 
Patchwork – neues Glück, neue Regeln 
Wer das Glück hat, einen neuen Partner zu finden, mit dem man wieder vor den Traualtar treten 
möchte, muss in manchen Fällen auch seine Krankenversicherung neu regeln. Julia Burghardt 
verdeutlicht dies an einem Beispiel: „Wenn eine Mutter wieder heiratet und keine oder nur 
geringe Einkünfte hat, sind sie und Ihre Kinder nach der Eheschließung kostenfrei über den 
neuen Ehemann mitversichert – vorausgesetzt, er ist gesetzlich versichert und trägt den 
überwiegenden Unterhalt für die Kinder.“ Anders verhalte es sich jedoch, wenn der Mann privat 
versichert sei und mehr verdiene als seine neue Frau. In diesem Fall müssten die Kinder beim 
Mann privat kostenpflichtig mitversichert oder freiwillig gesetzlich versichert werden. Die neue 
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Ehefrau kann sich ebenfalls privat kostenpflichtig beim Ehemann mitversichern lassen oder sich 
freiwillig gesetzlich versichern. In diesem Fall wird der Versicherungsbeitrag höher ausfallen als 
der Mindestbeitrag, weil das Einkommen des Ehepartners berücksichtigt wird.  
  
So unterschiedlich die Gründe für eine Scheidung sind, so unterschiedlich sind auch die 
Faktoren, die beeinflussen, welche Krankenversicherung man nach einer Scheidung 
abschließen muss. Die persönlichen Kundenberater der SBK helfen individuell, die beste 
Lösung für jeden Fall zu finden und geben Orientierung in ohnehin emotional anspruchsvollen 
Zeiten.  
 
 
Über die SBK: 

Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist eine der größten Betriebskrankenkassen Deutschlands und 

gehört zu den 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätige gesetzliche 

Krankenkasse versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreut über 100.000 Firmenkunden in 

Deutschland – mit mehr als 1.600 Mitarbeitern in über 100 Geschäftsstellen. 

 

Seit über 100 Jahren steht für die SBK der Mensch immer im Mittelpunkt. Sie unterstützt heute ihre 

Kunden bei allen Fragen rund um die Themen Versicherung, Gesund bleiben und Gesund werden. Dies 

bestätigen auch die Kunden. So wurde die SBK 2013 zum zweiten Mal in Folge „Deutschlands 

beliebteste gesetzliche Krankenkasse“ und hat 2015 den Deutschen Servicepreis erhalten. Beim 

Kundenmonitor Deutschland belegte die SBK 2014 erneut einen Spitzenplatz bei der 

Kundenzufriedenheit. 2015 platzierte sich die SBK im Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“ zum 

achten Mal in Folge unter den besten 100 Unternehmen. 

 

 

Für Rückfragen: 

 

SBK  

Siemens-Betriebskrankenkasse  

Franziska Herrmann 

Stab Unternehmenskommunikation 

Heimeranstraße 31 

80339 München 

Telefon: +49 (89) 62700-488 

E-Mail: franziska.herrmann@sbk.org 

 

        

Besuchen Sie uns im Internet und diskutieren Sie mit: 

 

www.sbk.org www.facebook.com/sbk twitter.com/Siemens_BKK 

 


